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Nasse Wände?
Feuchter Keller
ANALYSIEREN. PLANEN. SANIEREN.
TÜV-Rheinland überwacht, 10 Jahre Gewährleistung,
100.000 erfolgreiche Sanierungen in der Gruppe

Abdichtungstechnik Mike Mines GmbH
Sachsstraße 26, 50259 Pulheim
t 02234 - 9895110
www.isotec-mines.de

r TV / HIFI / Reparaturen

auch von Handy, 

Tablet und Co.

Pflegedienst
Stark & Strick GmbH
ambulante und
häusliche Krankenpflege

0 22 32
1 50 40 82

Unterricht in Früherziehung, Klavier, 
Keyboard, Akkordeon, Gitarre, Violine, 

Querflöte, Blockflöte, Klarinette, 
Saxophon.

Musikschule
Metronom

Tel. 0 22 36 / 9 49 97 32 oder 02 28 / 47 47 48
www.musikschule-metronom.de

Pflegedienst

Brühler Ordnungsdienst
 0 22 32

 79 79 79
montags -

freitags 07:00 - 22:00 Uhr
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Holzbau Niko Schaeben

Bau- und Möbelschreinerei · Innenausbau
Objekt- und Ladenbau · Antikmöbel-Handel
Umzüge · Holzterrassen · Vordächer · Carports

seit über

15 Jahren

– Meisterbetrieb –

Niko Schaeben
Schreinermeister

Auf dem Brand 8 · 53919 Weilerswist-Lommersum

Tel.: 0 22 51/7 74 16 32 · Mobil: 01 72/4 07 62 29

Fax: 0 22 51/7 74 16 34

Bau- und Möbelschreinerei · Innenausbau
Objekt- und Ladenbau · Antikmöbel-Handel
Umzüge · Holzterrassen · Vordächer · Carports

seit über

15 Jahren

– Meisterbetrieb –

Niko Schaeben
Schreinermeister

Auf dem Brand 8 · 53919 Weilerswist-Lommersum

Tel.: 0 22 51/7 74 16 32 · Mobil: 01 72/4 07 62 29

Fax: 0 22 51/7 74 16 34
www.holzbau-schaeben.de

seit 1993

Jetzt Termin vereinbaren

0228 - 46 69 89

Kurze Lieferzeiten

& beste Beratung vor Ort!

DAS SCHWITZEN HAT EIN ENDE

MIT MARKISEN
VOM SPEZIALISTEN 

Familienbetrieb

seit 1949

Zelte und Planen GmbH Röhfeldstr. 27 · 53227 Bonn-Beuel · Mo.- Fr. 8 -17 Uhr, Sa. 9-13 Uhr

Ihre Anzeigen  
auch online!

Ihre Anzeigen auch online!

Ein Angebot von:

Leben Eltern getrennt, ist grundsätzlich der Elternteil gegenüber seinen 
minderjährigen Kindern zur Zahlung von Unterhalt verpflichtet, in dessen 
Haushalt sich die Kinder nicht befinden. Den unterhaltspflichtigen Elternteil 
betrifft eine gesteigerte Erwerbsobliegenheit, solange die Kinder minderjährig 
und unverheiratet sind oder solange sie im Haushalt eines Elternteils leben, 
noch nicht 21 Jahre alt sind und sich in der allgemeinen Schulausbildung be-
finden.

Der unterhaltspflichtige Elternteil muss alles daransetzen, um wenigstens 
den Mindestunterhalt – siehe Düsseldorfer Tabelle - leisten zu können. Sollte 
sein Einkommen trotz einer Vollzeitbeschäftigung nicht ausreichen, so muss 
er sich um einen Nebenjob bemühen. Dem Unterhaltspflichtigen ist in der Re-
gel zumutbar, 48 Stunden in der Woche einer Erwerbstätigkeit nachzugehen.

Haben Eltern keine Berufsausbildung, wirkt sich dies auf ihre Beschäfti-
gungsmöglichkeiten und die Höhe ihres Einkommens aus. Es stellt sich die 
Frage, ob sie trotz bestehender Unterhaltspflicht eine Berufsausbildung auf-
nehmen können, um dann nach Abschluss der Ausbildung ein höheres Ein-
kommen erzielen zu können. Langfristig wäre die Leistungsfähigkeit gesi-
chert. Während der Ausbildung wird sie in der Regel wegen der geringen 
Ausbildungsvergütung entfallen. Dennoch ist unterhaltsrechtlich anerkannt, 
dass einer Erstausbildung regelmäßig der Vorrang einzuräumen ist, da diese 
den eigenen Lebensbedarf des Unterhaltspflichtigen sichert. Dies gilt aus-
nahmsweise dann nicht, wenn der Unterhaltspflichtige in der Vergangenheit 
über einen längeren – mehrjährigen - Zeitraum sein Einkommen nur durch 
Ausübung ungelernter Tätigkeiten erzielte, ohne sich um einen Ausbildungs-
platz zu bemühen. Dem Unterhaltspflichtigen wird dann in der Regel zumut-
bar sein, die angestrebte Ausbildung zurückzustellen, bis die Kinder nicht 
mehr unterhaltsbedürftig sind oder sie mit einem reduzierten Unterhalt ihr 
Auskommen finden, den der Unterhaltspflichtige auch aus dem Ausbildungs-
gehalt bestreiten kann.

Dr. Rosenbaum & Partner, Wesseling 
www.service-recht.de ( 02236/89900

von Rechtsanwältin 

Sylvia Ottens

Der RECHTSTIPP
DER WOCHEvon Rechtsanwältin 

Sylvia Ottens

Berufsausbildung trotz Unterhaltspflicht

Erkältungen haben das gan-
ze Jahr über Saison. Sie wer-
den meist durch Viren verur-
sacht, die eingeatmet werden 
und sich in der Nasenschleim-
haut vermehren. Der Körper 
bildet Abwehrstoffe und da-
durch entsteht eine lokale 
Entzündungsreaktion, die 
Durchblutung der Schleim-
haut wird gesteigert und sie 
schwillt an. Dadurch werden 
die Luftwege verengt und die 
Nasenatmung erschwert. In 
diesem Fall greifen viele 
Schnupfengeplagte zum Na-
senspray, um die Nase schnell 
wieder frei zu bekommen.

Die gängigen abschwellen-
den Nasensprays enthalten 
sog. Sympathomimetika. Sie 
werden nur an der Nase ange-
wendet und sollten daher kei-
ne systemischen Nebenwir-
kungen 
hervorrufen – vorausgesetzt 
sie werden gemäß der Ge-
brauchsinformation ange-
wendet. Denn bei einer Über-
dosierung kann die 
Resorption stark erhöht sein. 
Vor allem für Babys kann das 
unter Umständen zu ernsten 
bis lebensbedrohlichen Ne-
benwirkungen führen: anhal-
tendes Erbrechen, Krämpfe, 
Atemprobleme und Koma 
können die Folge sein, wenn 
man aus Versehen eine für 
Babys ungeeignete Konzent-
ration verwendet (zum Bei-
spiel Verwechslung mit den 
Nasentropfen eines älteren 
Geschwisterkindes) oder 
wenn man mehr als einen 

Tropfen pro Nasenloch appli-
ziert. Daher dürfen bei Säug-
lingen, die jünger als 12 Mo-
nate sind, nur noch 
Dosiertropfer zur Anwen-
dung kommen, die nur einen 
Tropfen freisetzen. 

Um Überdosierungen und 
Gewöhnungseffekte (mehr 
dazu erfahren Sie in der 
nächsten Ausgabe) zu vermei-
den, ist es wichtig, dass Na-
sensprays nicht zu häufig und 
nicht zu lange angewendet 
werden. Öfter als zwei- bis 
dreimal täglich sollten Na-
sentropfen- beziehungsweise 
Sprays nicht zum Einsatz 
kommen. Ebenso sollte eine 
maximale Therapiedauer von 
sieben Tagen ausreichen, um 
die Symptome eines banalen 
Schnupfens zu lindern. Dau-
ern die Symptome länger an, 
spricht das gegen einen bana-
len Infekt und die weitere 
Therapie sollte mit dem Arzt 
besprochen werden.

Ihr Apotheker
Dr. Lutz Engelmann

Gesundheitsecke

Kann man von Nasensprays                       
abhängig werden?Teil  I

Apotheker Dr. Lutz Engelmann
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Brühl und Wesseling
Der ärztliche Notdienst ist über die zentrale Rufnummer der 
Arzt-Zentrale erreichbar: 116 117
Eine Ansage der diensthabenden Brühler Ärztinnen und Ärzte 
erfolgt unter: 02232-94528666
Notdienste sind: Samstag, Sonntag, gesetzliche Feiertage, 24. 
Dezember, 31. Dezember, Rosenmontag von 7 bis 7 Uhr, Mitt-
woch und Freitag von 13 bis  7 Uhr sowie Montag, Dienstag 
und Donnerstag von 19 bis 7 Uhr

Ärzte-Notdienst

Der zahnärztliche Notfalldienst für den Rhein-Erft-Kreis 
(Rhein-Erft-Kreis Süd und Rhein-Erft-Kreis Nord) ist erreich-
bar unter der Rufnummer: 01805-986700
Der Zahnarzt ist samstags, sonntags und feiertags von 10 bis 
12 Uhr und von 16 bis 18 Uhr und mittwochs von 16 bis 18 Uhr 
in seiner Praxis anwesend. 

RHEIN-ERFT-KREIS  Ärztlicher Notdienst    02238/9494215

Zahnärzte-Notdienst

27. und 28. August
Ta Severins, Bedburg,  02272 - 1727
Tä. Linda Schmitz, Hürth                   02233 - 74758 

3. und 4. September
TÄ Claudia Komorowski, Kerpen                                           02273 - 52450
Dr. Bernd Schulze Zumloh, Erftstadt-Lechenich  02235 - 5126

Augenärzte-Notdienst

NOTDIENSTE
Krankentransportdienste Zentralruf.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19222
Feuerwehr Brühl.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 22 32/94 43 00
Feuerwehr Wesseling... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 22 36/94 400
Polizeiwache Brühl.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 22 32/18 060
Polizeiwache Wesseling... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 22 36/89 32 0
Elternkreis drogenabhängiger Jugendlicher:. . . . . .0 22 33/45449
Frauenhaus:.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 22 37/76 89; 0221/37 64 90

Alle Informationen zu den Dienst habenden Apotheken gibt es 
telefonisch: kostenlos aus dem deutschen Festnetz: 0 800 00 
22 8 33, vom Mobiltelefon (max. 0,69 € pro Minute): 22 8 33

Tierärzte-Notdienst Die Notdienstpraxis ist
von 8 bis 20 Uhr erreichbar

potheken-Notdienst

Treffen der Anonymen Alkoholiker Brühl: jeden Mittwoch
von 19.30 bis 21 Uhr am Mayersweg 5 - 6, 

Als Brühl Schauplatz 
der Geschichte war

Brühl (red). Vor 60 Jahren fand 
der Staatsbesuch des damaligen 
französischen Staatspräsidenten 
Charles de Gaulle auf  Schloss 
Augustusburg in Brühl gemein-
sam mit Kanzler Konrad Ade-
nauer statt. Es war der Beginn ei-
ner fünftägigen Reise durch die 
noch junge Bundesrepublik. Der 
Besuch markiert einen Meilen-
stein in der deutsch-französi-
schen Geschichte auf  dem Weg 
zu einem vereinten Europa. Es 
war der erste Besuch eines fran-
zösischen Staatspräsidenten im 
deutschen Staatsgebiet nach 
mehr als einem Jahrhundert 
kriegerischer Auseinanderset-
zungen.

Die Boulefreunde möchten im 
Rahmen ihrer „Brühler Heimat-
geschichten und Boule für Alle“ 

an das historische Ereignis erin-
nern. Sie laden am Mittwoch, 7. 
September, 15 Uhr, in Kooperati-
on mit der Stadtverwaltung 
Brühl in den Schlossgarten am 
Belvedere-Parkplatz ein. Zu-
nächst gibt es eine Talkrunde, un-
ter anderem mit der stellvertre-
tenden Bürgermeisterin Pia 
Regh, dem Leiter des Stadtar-
chivs Alexander Entius und 
Brühler Stadtführern. Auch wer-
den historische Dokumente rund 
um den Staatsbesuch im Rahmen 
einer Pop-Up Ausstellung prä-
sentiert.

Im Anschluss an die Talkrunde 
gibt es ab 16 Uhr ein offenes Bou-
leturnier mit anschließender Sie-
gerehrung. Für Verpflegung wird 
in Form von französischen Waf-
feln und Getränken gesorgt.

Schülerin angefahren 
und sich entfernt
Unfallfahrerin soll 50 bis 55 Jahre alt sein

Die Polizei fahndet nach einer 
unbekannter Smart-Fahrerin, 
die sich nach einem Zusam-
menstoß von der Unfallstelle 
entfernt haben soll.

Wesseling (red). Bei einem 
Verkehrsunfall in Wesseling-Kel-
denich ist am Donnerstagabend 
des 18. August eine junge Radfah-
rerin leicht verletzt worden. Die 
beteiligte Fahrerin eines weißen 
Smart soll sich nach dem Zusam-
menstoß mit der Schülerin von 
der Unfallstelle entfernt haben. 

Nach ersten Ermittlungen war 
die 13-Jährige auf  ihrem Fahrrad 
auf  dem Radweg des Kronen-
wegs unterwegs. Sie soll entge-
gen der vorgeschriebenen Rich-
tung gefahren sein. Als die 
Schülerin die Gottfried-Keller-
Straße überquerte, sei sie von ei-
nem weißen Smart angefahren 

worden, hieß es. Die Fahrerin des 
Autos sei dem Mädchen vor dem 
Unfall entgegen gekommen und 
dann nach rechts in den Kronen-
weg abgebogen.

Bei dem Zusammenstoß wurde 
das Kind am Bein getroffen, ist 
aber zunächst nicht gestürzt. Erst 
später hatte die Schülerin ange-
halten und sich auf  den Boden 
gesetzt. 

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis 
sucht daher nach der etwa 50 bis 
55 Jahre alten Frau, die zum Un-
fallzeitpunkt mit einem blau-
weiß-gelben Oberteil bekleidet 
gewesen sein soll. Sie hat dunkle 
lange Haare, die zu einem Pfer-
deschwanz gebunden waren. Die 
Unfallermittler bitten die Smart-
fahrerin und Zeugen sich zeitnah 
zu melden.

Hinweise nehmen die Beamten 
unter (0 22 33) 5 20 entgegen.


